




 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Haltverbot in der Von-Hohenhausen-Straße; 
Anfrage der ÜB-Fraktion vom 27.02.2016                     
 
 
Sehr geehrter Herr Rösch, 
 
Sie fragten mit Schreiben vom 27.02.2016 namens Ihrer Fraktion nach, welche Gründe 
gegen eine Umwandlung des vorhandenen Haltverbots auf der Ostseite der Von-
Hohenhausen-Straße in eine Kurzparkzone sprechen würden. 
 
Eine Überprüfung durch die städtische Verkehrsbehörde gemeinsam mit der Polizeiin-
spektion Dachau ergab folgendes Ergebnis: 
 
Das besagte eingeschränkte Haltverbot wurde bereits 1985 angeordnet und aufgestellt, da 
parkende Autos an dieser Stelle den Begegnungsverkehr an der Einmündung in die extrem 
stark befahrene Mittermayerstraße massiv behindern würden. Zudem quert auch noch ein 
vorfahrtsberechtigter Radstreifen, vor dem Verkehrsteilnehmer ebenfalls halten müssen. 
 
Nach übereinstimmender Einschätzung wird daher das eingeschränkte Haltverbot wie bisher 
vorhanden auch zukünftig weiter benötigt, um Behinderungen oder sogar einen Rückstau 
auf der Mittermayerstraße zu unterbinden.  
 
Der von Ihnen erwähnte 5 m-Bereich reicht aufgrund des Gehwegs und Radstreifens bei 
weitem nicht aus, um Behinderungen bei der Ein- und Ausfahrt zu verhindern. Für Rück-
fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Januschkowetz vom Ordnungsamt (Tel. 75-214). 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Florian Hartmann 
Oberbürgermeister 
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